
Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbind-
liche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungs-
makler übernehmen eine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität 
der Informationen.

Abgrenzung: Unfallversicherung – Fahrerschutzversicherung 
Eigene Absicherung bei einem selbstverschuldeten Unfall

Grundsätzlich kommt die Kfz-Haftpflichtversicherung zwar für Personenschäden auf, die ein Fahrer verursacht, nicht 

aber für Schäden am Unfallverursacher selbst. Viele Fahrer sind der Meinung, mit einer privaten Unfallversicherung da-

hingehend ausreichend abgesichert zu sein. Generell leistet die private Unfallversicherung zwar bei selbstverschulde-

ten Verkehrsunfällen, allerdings sind hier die Bedingungen oft deutlich strenger. Viele Gesellschaften zahlen zum Bei-

spiel nur ab einem bestimmten Invaliditätsgrad – also bei einer dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigung. Ein 

Unfall kann aber z. B. zu einem Verdienstausfall führen, auch wenn keine dauerhafte Invalidität bleibt – hier kommt 

der Fahrerschutz ins Spiel. Die Fahrerschutzversicherung und die private Unfallversicherung ergänzen sich gegenseitig.

Leistung Private Unfallversicherung Fahrerschutz
Allgemein
24/7 bei allen Aktivitäten       

nur beim Gebrauch eines Fahrzeugs 
(selbstverschuldeter Verkehrsunfall)

Tatsächlich entstandene Kosten 
(z. B. Verdienstausfall) vorher vereinbarte fixe Grundsumme

Invalidität
Vereinbarte Kapitalleistung

jedoch muss eine dauerhafte 
Beeinträchtigung der körperlichen oder 
geistigen Leistungsfähigkeit vorliegen 

(Unfall-)Rente
sofern vereinbart – bei einer dauerhaften 
Invalidität von zumeist mindestens 50 % 
(in Höhe der vereinbarten Summe)

allerdings in Form eines 
Verdienstausfalls
(in Höhe des tatsächlichen Verdienstaus-
falls)

Übergangsleistung
(bei nicht dauerhafter Invalidität) sofern vereinbart – es muss nach sechs 

Monaten noch eine unfallbedingte Beein-
trächtigung von mehr als 50 % bestehen

Tagegelder
Unfalltagegeld/Krankentagegeld
(bei unfallbedingter Arbeitsunfähigkeit) sofern vereinbart 

(zeitlich zumeist auf ein Jahr begrenzt)

Krankenhaustagegeld
sofern vereinbart 
(zeitlich auf 2 - 5 Jahre begrenzt)

Genesungstagegeld 
(bei abgeschlossener vollstationärer 
Heilbehandlung)

sofern vereinbart 
(zeitlich zumeist auf 100 Tage begrenzt)

innofima GmbH
Zum Eistruper Feld 9

49143 Bissendorf



Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbind-
liche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungs-
makler übernehmen eine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität 
der Informationen.

Leistung Private Unfallversicherung Fahrerschutz
Sonstige Leistungen 
Todesfallsumme

sofern vereinbart
(in Höhe der vereinbarten Summe)

      

Reha-Maßnahmen 
sofern vereinbart
(zumeist Summengrenzen)

Standard in den meisten Tarifen
(zumeist keine Summengrenzen)

Schmerzensgeld
sofern vereinbart 
(zumeist nur bei Knochenbrüchen;
zumeist Summengrenzen)

Standard in den meisten Tarifen
(zumeist keine Summengrenzen)

Verdienstausfall
muss aus Kapital- und/oder 
Rentenzahlung bestritten werden

Standard in den meisten Tarifen
(zumeist keine Summengrenzen)

Haushaltshilfen
sofern vereinbart
(zumeist zeitlich und/oder in der Summe 
begrenzt) 

Standard in den meisten Tarifen
(zumeist keine Summengrenzen) 

Behindertengerechte 
Umbaumaßnahmen sofern vereinbart

(zumeist Summengrenzen)
Standard in den meisten Tarifen
(zumeist keine Summengrenzen)

Unterhaltsansprüche/
Hinterbliebenenrente sofern vereinbart

(zumeist Summengrenzen)
Standard in den meisten Tarifen
(zumeist keine Summengrenzen)

Der Fahrerschutz – eine sinnvolle Ergänzung 

Im Fokus einer Unfallversicherung steht eine invaliditätsbedingte, einmalige Kapitalleistung, deren Höhe im Versicherungs-

vertrag vereinbart worden ist. Hier werden abstrakte Summen festgelegt, von denen man erwartet, dass sie im Fall des Falles 

ausreichen werden. Ob das wirklich so ist, muss der Einzelfall dann zeigen. Die Leistungen einer Fahrerschutzversicherung 

hingegen sind sehr konkret und richten sich nach den tatsächlich anfallenden Kosten, was die Gefahr einer unzureichenden 

Absicherung erheblich schmälert – wenn auch nur für den Fall des selbstverschuldeten Kfz-Schadens. Die Leistungen eines 

Fahrerschutzes sind zudem nicht an eine dauerhafte Invalidität geknüpft und werden zusätzlich zu den Leistungen aus einer 

privaten Unfallversicherung on top gezahlt. Die private Unfallversicherung darf mit ihrem 24-Stunden-Schutz als solide Ba-

sis der eigenen Unfallvorsorge angesehen werden. Der Fahrerschutz rundet diesen Schutz für Ihre Rolle als Fahrer gar ab.
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